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Abfallbilanz für das Jahr 2007 

Im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung wurden weiterhin

getrennt erfasst und verwertet bzw. beseitigt.

Der Abfall zur Beseitigung wurde überwiegend auf der Zentraldeponie Lüneburg in Bardowick beseitigt. Der Anteil des 
Abfalls zur Verwertung an der gesamten angefallenen Abfallmenge beträgt für das Bilanzjahr ca. 58 % (2006: ca.
 62 %). Abfall zur Verwertung wurde zugelassenen Verwertungsanlagen, Problemabfall entsprechenden Sonderabfal-
lentsorgungsanlagen zugeführt.

Die Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung beliefen sich im Bilanzjahr lt. Betriebsabrechnung auf  6.674.306,72 € 
(2006: 6.473.717,16 €; +3,1 %) 

Lüneburg, den 06.11.2008
Der Landrat
Nahrstedt

Bekanntgabe der Abfallbilanz für das Jahr 2007 gemäß § 20 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz für das 
Entsorgungsgebiet des Landkreises Lüneburg (Landkreis Lüneburg ohne die Stadt Lüneburg)mit Vergleichszahlen 
des Vorjahres

 Jahr 2006 2007 

 Einwohner, zum 30 Juni  103706  103.975 

lfd. Nr.  t/a kg/E*a t/a kg/E*a 

1.1 Hausmüll 18.540 178,8 17.882 172,0 

1.2 Sperrmüll 4.400 42,4 4.609 44,3 

1.3 hm-ähnl.-Abfall 182 1,8 2.318 22,3 

1.4 Kleinmengen 980 9,4 0 0,0 

1.5 Kehricht 0 0,0 1 0,0 

1.6 Abfall aus Wasserreinigung 19 0,2 72 0,7 

1.7 prod.spez.Abfall 1.349 13,0 51 0,5 

1.8 Bauabfall 1.159 11,2 1.762 16,9 

1.8 Summe dep. Abfall 26.628 256,8 26.695 256,7 

1.9 Problemabfall 210 2,0 210 2,0 
1. Summe Abfall zur 

Beseitigung 
26.838 258,8 26.905 258,8 

      

2.1 Altpapier 7.782 75,0 7.668 73,8 

2.2 Altglas 2.165 20,9 2.253 21,7 

2.3 Altmetall 895 8,6 792 7,6 

2.4 Altholz 5.971 57,6 10.083 97,0 

2.5 Kompostierbarer Abfall 11.278 108,7 12.766 122,8 

2.5.1 davon Grünabfall 9.389 90,5 10.618 102,1 

2.5.2 davon Bioabfall 1.889 18,2 2.148 20,7 

2.6 Kunststoffabfall 3.954 38,1 4.142 39,8 
2. Summe Abfall zur Verwertung 32.046 417,8 37.704 362,6 

      
3. Summe Abfall, gesamt 58.884 676,5 64.608 621,4 

 

 2006  2007  

Haushalts-Großgeräte 50,3 t 79,9 t 

Kühlgeräte 115,6 t 113,3 t 

Unterhaltungselektronik 156,4 t 256,9 t 

Gasentladungslampen 7,0 t 6,3 t 

Haushaltskleingeräte 20,0  28,8 t 
 



Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Amt Neuhaus

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung i.d.F. vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. Nr. 27/2006 
S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. Nr. 31/2006 S. 575) i.V.m. den §§ 
148, 149 des Niedersächsischen Wassergesetzes i.d.F. vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 347) hat der Rat der 
Gemeinde Amt Neuhaus in seiner Sitzung vom 16.10.2008 folgende Satzung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Allgemeines

§ 2 Begriffsbestimmungen

BSB5 < 150 mg/l
Phosphat als P ges < 1 mg/l
Absetzbare Stoffe < 10 ml/l
Sonstiges keine schädlichen Inhaltsstoffe
ph-Wert > 6,5 und < 8,5
Leitfähigkeit < 1,5 mS/cm

Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Abwasseranlagen eingeleitete Wasser. 

(3)Fäkalschlamm ist der in Kleinkläranlagen anfallende Schlamm.
(4)Grundstück i.S.d. Satzung ist das Grundstück i.S.d. Grundbuchrechtes.
(5)Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, 

Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung und Klärung des Schmutzwassers auf dem Grundstück dienen, 
soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung sind. Zu den Grundstücksentwässerungsanlagen 
zählen auch abflusslose Sammelgruben.

(6)Die öffentliche zentrale Abwasseranlage endet an der Grenze des zu entwässernden Grundstücks.
(7)Zur öffentlichen zentralen Abwasseranlage gehören

(8) Zur öffentlichen dezentralen Abwasseranlage gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und 
Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben einschließlich Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen außerhalb 
des zu entwässernden Grundstücks sowie die zur Erfüllung der dabei anfallenden Aufgaben eingesetzten Sachen 
und Personen bei der Gemeinde und deren Beauftragten.

(9) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/die Grundstückseigentümer/in beziehen, gelten die 
Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher/innen und sonstige dingliche Berechtigte, 
sowie solche Personen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anlage oder ein Grundstück ausüben.

(1) Die Gemeinde Amt Neuhaus betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des in ihrem 
Entsorgungsgebiet anfallenden Abwassers jeweils eine öffentliche Einrichtung zur

a) zentralen Abwasserbeseitigung,
b) Beseitigung des Inhalts von abflusslosen Sammelgruben und von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen.
(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen (zentrale 

Abwasseranlage) oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von Schmutzwasser 
aus abflusslosen Sammelgruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (dezentrale Abwasseranlage).

(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, 
Anschaffung Verbesserung und Erneuerung bestimmt die Gemeinde.

(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 
Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie die Behandlung von Klärschlamm im Zusammenhang 
mit der Abwasserbeseitigung und die Beseitigung von Fäkalschlamm sowie des in abflusslosen Gruben 
gesammelten Schmutzwassers soweit die Gemein-de abwasserbeseitigungspflichtig ist.

(2) Abwasser i.S.d. Satzung ist Schmutzwasser und Kondensat/Kühlwasser. Schmutzwasser ist
a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Abwasser),
b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigte oder sonst in 

seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches Abwasser). Ausgenommen ist das durch 
landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden.

Kondensat/Kühlwasser ist Abwasser, das folgende Werte nicht überschreitet:

a) das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie (je nach den 
örtlichen Verhältnissen) das Leitungsnetz für Schmutzwasser, die Anschlussleitungen, Reinigungsschächte, 
Pumpstationen, Schächte mit Ventileinheiten und Kleinpumpwerke,

b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers, das sind Klärwerke und ähnliche Anlagen, die im Eigentum 
der Gemeinde stehen,

c) alle zur Erfüllung der in den Lit. a) und b) genannten Aufgaben notwendigen Sachen und Personen bei der 
Gemeinde und deren Beauftragten.
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§ 3
Anschlusszwang- und Benutzungszwang

§ 4
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang –

§ 5
Entwässerungsgenehmigung

(1) Jeder/Jede Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, sein/ihr Grundstück nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen an eine öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf dem Grundstück Abwasser auf 
Dauer anfällt.

(2) Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der 
Bebauung des Grundstücks begonnen wurde.

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage, sobald die zentrale 
Abwasseranlage vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden ist, sonst auf den Anschluss an die dezentrale 
Abwasseranlage.

(4) Die Gemeinde kann den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage auch nachträglich verlangen, sobald die 
Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintreten und soweit die Vorschrift des § 149 Abs. 6 S. 3 NWG dem nicht 
entgegensteht. Der Grundstückseigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung durch die Gemeinde. Der 
Anschluss ist binnen eines Monats nach Zugang der Mitteilung vorzunehmen.

(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neubauten 
errichtet, so sind auf Verlangen der Gemeinde alle Einrichtungen für den künftigen Anschluss an die zentrale 
Abwasseranlage vorzubereiten und die erforderlichen Maßnahmen zu dulden.

(6) Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Abwasser - sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach 
dieser Satzung besteht - der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen.

(1) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Abwasser kann auf Antrag ausgesprochen werden, wenn 
der Anschluss des Grundstücks an die zentrale Abwasseranlage für den/die Grundstückseigentümer/in unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag soll schriftlich innerhalb von 2 
Wochen nach der Aufforderung zum Anschluss bei der Gemeinde gestellt werden. Für Befreiungsanträge gilt § 5 
Abs. 2 entsprechend. Die Gemeinde kann bei Bedarf Unterlagen nachfordern.

(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs und auf eine 
bestimmte Zeit auszusprechen. Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

(3) Wird eine Befreiung ausgesprochen, besteht für das Grundstück die Verpflichtung zum Anschluss und zur 
Benutzung der dezentralen Abwasseranlage.

(1) Die Gemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an eine zentrale 
Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser (Entwässerungsgenehmigung). Änderungen der Grundstück-
sentwässerungsanlage, der der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Abwasserverhältnisse oder des 
Anschlusses an die Abwasseranlage bedürfen ebenfalls einer Genehmigung.

(2) Genehmigungen nach Abs. 1 sind von den Grundstückseigentümern/innen schriftlich zu beantragen (Entwässe-
rungsantrag).

(3) Die Gemeinde entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Sie kann Untersuchungen 
der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachverstän-
dige verlangen, sofern dies zur Entscheidung über den Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat 
der/die Grundstückseigentümer/in zu tragen.

(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen die 
Rechtsnachfolger/innen der Grundstückseigentümer/innen. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die 
für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein 
sollten.

(5) Die Gemeinde kann - abweichend von den Einleitungsbedingungen dieser Satzung - die Genehmigung unter 
Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der nachträglichen Einschränkung 
oder Änderung erteilen.

(6) Soweit das Grundstück an die zentrale Abwasseranlage angeschlossen ist, kann die Gemeinde dem/der Grund-
stückseigentümer/in die Eigenüberwachung für die Grundstücksentwässerungsanlage und für das auf dem 
Grundstück anfallende Abwasser nebst Vorlagepflicht der Untersuchungsergebnisse auferlegen sowie die Duldung 
und Kostentragung für eine regelmäßige gemeindliche Überwachung festsetzen. Die Gemeinde ist berechtigt, Art 
und Umfang der Eigenüberwachung zu bestimmen.

(7) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksent-
wässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die Gemeinde ihr Einverständnis erteilt hat.

(8) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Ausführung 3 Jahre unterbrochen worden ist. 
Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens 3 Jahre verlängert werden.
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§ 6
Entwässerungsantrag

Folgende Farben sind dabei zu verwenden:
für vorhandene Anlagen = schwarz
für neue Anlagen = rot 
für abzubrechende Anlagen = gelb.

§ 7
Allgemeine Einleitungsbedingungen

(1) Der Entwässerungsantrag ist bei der Gemeinde mit dem Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, wenn die 
Entwässerungsgenehmigung wegen eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderlich wird. In den Fällen 
des § 3 Abs. 4 ist der Entwässerungsantrag spätestens 2 Wochen nach der Aufforderung zum Anschluss 
vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der Entwässerungsantrag einen Monat vor deren geplantem Beginn 
einzureichen.

(2) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthalten:
a) Erläuterungsbericht mit

- einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung,
- Angaben über die Größe und Befestigungsart der Grundstücksflächen.

b) Eine Beschreibung nach Art und Umfang der Produktion bzw. sonstigen Tätigkeiten und der Menge und 
Beschaffenheit des dabei anfallenden Abwassers sowie die Angabe der Anzahl der Beschäftigten, wenn es sich 
um einen Gewerbe- oder Industriebetrieb handelt.

c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über
- Menge, Anfallstelle und Beschaffenheit des Abwassers,
- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage,
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe),

d) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 
1 : 500 mit folgenden Angaben:
- Straße und Hausnummer,
- Gebäude und befestigte Flächen,
- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen,
- Lage der Haupt- und Anschlusskanäle,
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant,
- in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener und vorgesehene Baumbestand.

e) Einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den 
Entwässerungsobjekten. Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch die Revisionsschächte mit 
Angabe der Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis der Straße, bezogen auf NN.

f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1 : 100, soweit dies zur Klarstellung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der 
einzelnen Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten 
Weite und des Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger 
Absperrschieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen.

(3) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestrichelten Linien 
darzustellen und Mischwasserleitungen strichpunktiert. Später auszuführende Leitungen sind zu punktieren.

(4) Die Gemeinde kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der Entwässerungsanlage erforderlich 
sind.

(1) Wenn eine Einleitung der Genehmigung nach § 151 NWG bedarf, treten die in dieser Genehmigung vorgegebenen 
Werte und Anforderungen an die Stelle der in dieser Satzung festgelegten Einleitungsbedingungen. Eine aufgrund 
§ 151 Abs. 1 NWG erteilte Genehmigung ersetzt im übrigen nicht die Entwässerungsgenehmigung nach dieser 
Satzung. Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, eine Ausfertigung der Genehmigung nach § 151 Abs. 1 
NWG innerhalb eines Monats nach Zugang der Gemeinde auszuhändigen, soweit die Gemeinde nicht für die 
Erteilung dieser Genehmigung zuständig ist.

(2) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlagen eingeleitet werden.
(3) Die Gemeinde ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlagen darauf zu überprüfen oder 

überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen nach dieser Satzung eingehalten werden. Sie kann zu 
diesem Zweck auch jederzeit Proben des Abwassers entnehmen und untersuchen oder Messgeräte in den 
öffentlichen oder privaten Revisionsschächten installieren. Soweit kein Revisionsschacht vorhanden ist, ist die 
Gemeinde berechtigt, die zur Messung erforderlichen Einrichtungen einzubauen. Die Kosten für diese 
Überwachungsmaßnahmen hat der/die Grundstückseigentümer/in zu tragen. Der/die Grundstückseigentümer/in 
ist verpflichtet, der Gemeinde die für die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage und des Abwassers 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(4) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Abwasser nicht den Anforderungen dieser Satzung entspricht, kann 
gefordert werden, dass geeignete Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltungsmaßnahmen zu erstellen sind.

(5) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer i.S.d. Satzung unzulässigerweise in die öffentliche 
Abwasseranlage eingeleitet, ist die Gemeinde berechtigt, auf Kosten des Grundstückseigentümers/der 
Grundstückseigentümerin die dadurch entstehenden Schäden in der Abwasseranlage zu beseitigen.
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(6) Entspricht ein Anschluss nicht mehr den jeweils geltenden Einleitungsbedingungen, sind der/die 
Grundstückseigentümer/in sowie ggf. der Abwassereinleiter verpflichtet, die Einleitung entsprechend auf ihre 
Kosten anzupassen. Die Gemeinde kann eine solche Anpassung verlangen und dafür eine angemessene Frist 
setzen.

(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen keine Stoffe eingeleitet werden, die
- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen,
- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden,
- Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Abwasseranlage in stärkerem Maße angreifen sowie
- die Abwasserreinigung und/oder die Schlammbeseitigung erschweren oder
- die die öffentliche Sicherheit gefährden.

- Schutte, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, Kunststoffe, 
Textilien, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden);

- Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtende Abfälle sowie 
Bitumen und Teer und deren Emulsionen;

- Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und Futterreste aus der Tierhaltung;
- Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Ölabscheidung verhindern; Benzin, Heizöl, 

Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch diese Stoffe verunreinigten 
Waschwassers;

- Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 – 8,5), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, 
Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Carbide, die Acetylen 
bilden; ausgesprochen toxische Stoffe;

- Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen;
- Inhalte von Chemietoiletten;
- Nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizinischen Instituten;
- Grund-und Drainwasser;
- Medikamente und pharmazeutische Produkte;
- Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen.

(2) Abwasser - insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrichtungen (z. B. 
Krankenhäuser) - dürfen, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts, nur eingeleitet 
werden, wenn sie in der Stichprobe die Einleitungswerte laut Anhang 1 nicht überschreiten.

(3) Für die in der Anlage nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall fest-gesetzt, wenn dies von 
der Menge oder der Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers her erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung sicherzustellen.

(4) Bei der Einleitung von Abwasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken oder von anderem 
nichthäuslichen Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist grundsätzlich eine qualifizierte Stichprobe 
vorzusehen. Sie umfasst mindestens fünf Stichproben, die - in einem Zeitraum von höchstens zwei Stunden im 
Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnommen - gemischt werden. Die qualifizierte Stichprobe ist nicht bei 
den Parametern Temperatur und pH-Wert anzuwenden. Dabei sind die in dieser Satzung oder in der 
Einleitungsgenehmigungen genannten Grenzwerte einzuhalten. Die zur Ermittlung der physikalischen und 
chemischen Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchungen sind nach den Deutschen 
Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der zurzeit gültigen Fassung (Wiley-VCH 
Verlag GmbH & CoKGaA) und nach den entsprechenden DIN-Normen des Fachnormenausschusses 
Wasserwesen im Deutschen Institut für Normung e. V., Berlin, auszuführen.

(5) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und Frachtenbegrenzungen können im Einzel-fall festgesetzt und 
die Einhaltung der niedrigeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den Umständen des 
Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlagen oder der in den Anlagen 
beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anlagen oder einer Erschwerung der 
Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten oder 
Einbringen von Stoffen, die die niedrigeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung 
unter das Einleitungsverbot nach Abs. 3. Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - nur unter Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs - zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe 
und Eigenschaften der Abwässer innerhalb dieser Grenzen für die öffentlichen Abwasseranlagen, die darin 
beschäftigten Personen oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind.

(6) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden allgemein anerkannten Regeln der Technik 
Abwasser zu verdünnen oder zu vermischen.

(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage haben. Die 
Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und die Anordnung des Revisionsschachtes auf dem 

§ 8
Besondere Einleitungsbedingungen

Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe:

II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen

§ 9
Anschlusskanal
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anzuschließenden Grundstück sowie dessen Bauart bestimmt die Gemeinde. Es besteht kein Anspruch auf eine 
bestimmte Entwässerungstiefe.

(2) Die Gemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen 
Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grundstückseigentümer/innen die 
Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden 
Grundstück durch Eintragung einer Baulast gesichert haben.

(3) Die Gemeinde lässt einen Anschlusskanal für jedes Grundstück bis an die Grundstücksgrenze herstellen.
(4) Der/Die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, den Einbau des Revisionsschachtes auf eigene Kosten auf dem 

eigenen Grundstück vorzunehmen. Wurde der Revisionsschacht von der Gemeinde eingebaut, so hat der/die 
Grundstückseigentümer/in die Kosten zu erstatten.

(5) Ergeben sich bei der Ausführung des Anschlusskanals unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein Abweichen 
von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der/die Grundstückseigentümer/in den dadurch für die 
Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der/die Grundstücks-
eigentümer/in kann keine Ansprüche geltend machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche 
Änderungen des Anschlusskanals beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen.

(6) Die Gemeinde hat den Anschlusskanal zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Der/die 
Grundstückseigentümer/in hat die Kosten für die Reinigung des Anschlusskanals zu erstatten, soweit die Ursache 
für die Verstopfung nicht im Bereich der öffentlichen Abwassereinrichtung liegt.

(7) Der/die Grundstückseigentümer/in darf den Anschlusskanal nicht verändern oder verändern lassen.

(1) Die Entwässerungsanlagen auf dem anzuschließenden Grundstück sind vom/von der Grundstückseigentümer/in 
nach den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere gem. DIN EN 752 
„Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“, DIN EN 12056 „Schwerkraftentwässerungsanlage innerhalb 
von Gebäuden“ und DIN 1986 – „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“ und nach den 
Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu betreiben.

(2) Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 i.d.F. vom Dezember 2002 zu erfolgen. Für die Herstellung von 
Rohrgräben, das Verlegen des Hausanschlusses bis zur öffentlichen Abwasseranlage sowie für das Verfüllen der 
Rohrgräben kann die Gemeinde einen Sachkundenachweis fordern.

(3) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die Gemeinde in Betrieb genommen 
werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht verfüllt werden. Über das Prüfungsergebnis wird ein 
Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Werden bei der 
Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit 
den/die Grundstückseigentümer/in nicht von seiner/ihrer Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage.

(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. 
Werden Mängel festgestellt, so ist dies der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen; die Gemeinde kann fordern, dass 
die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin in 
den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird.

(5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden 
Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat der/die Grundstückseigentümer/in sie entsprechend auf eigene Kosten 
anzupassen. Die Gemeinde kann eine solche Anpassung verlangen. Sie hat dazu dem/der Grundstückse-
igentümer/in eine angemessene Frist zu setzen. Der/die Grundstückseigentümer/in ist zur Anpassung der 
Grundstücksentwässerungsanlage auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen Abwasseranlage 
das erforderlich machen. Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Gemeinde. Die §§ 5 
und 6 dieser Satzung sind entsprechend anzuwenden.

(1) Der Gemeinde oder Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur 
Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanla-
gen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Die Gemeinde oder Beauftragte der Gemeinde sind berechtigt, 
notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen 
und Proben zu entnehmen.

(2) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Revisionsschächte und -
kästen, Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein.

(3) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage gefor-
derten Auskünfte zu erteilen.

(1) Gegen den Rückstau des Abwassers aus den öffentlichen Abwasseranlagen hat sich jeder Anschlussnehmer 
selbst zu schützen. Aus Schäden, die durch Rückstau entstehen, können Ersatzansprüche gegen die Gemeinde 
nicht hergeleitet werden. Der Anschlussnehmer hat die Gemeinde außerdem von Schadenersatzansprüchen 
Dritter freizuhalten.

§ 10
Grundstücksentwässerungsanlage

§ 11
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage

§ 12
Sicherung gegen Rückstau
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(2) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. Unter dem Rückstau liegende 
Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe usw. müssen gem. DIN EN 12056 vom Januar 2001 in 
Verbindung mit DIN 1986-100 vom März 2002 gegen Rück-stau abgesichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind 
dauernd geschlossen zu halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden.

(3) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt 
gegen Rückstau geschützt werden müssen, z. B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel 
oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis 
über die Rückstauebene zu heben und dann in die öffentliche Abwasseranlage zu leiten.

(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3), so hat der/die 
Grundstückseigentümer/in dies unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen.

(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der Abwasseranlagen, so ist die Gemeinde unverzüglich - 
mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich - zu unterrichten.

(3) Der/die Grundstückseigentümer/in hat Betriebsstörungen oder Mängel am Anschlusskanal unverzüglich - mündlich 
oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich - der Gemeinde mitzuteilen.

(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück hat der/die bisherige Grundstückseigentümer/in die 
Rechtsänderung unverzüglich der Gemeinde schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch der/die neue 
Grundstückseigentümer/in verpflichtet.

(5) Wenn Art und Menge des Schmutzwassers sich erheblich ändern (z.B. bei Produktionsumstellungen) so hat der/die 
Grundstückseigentümer/in dies unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen.

(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstück 
anfallenden Schmutzwassers dienten, und die nicht als Bestandteil der angeschlossenen 
Grundstücksentwässerungsanlage genehmigt sind, hat der/die Grundstückseigentümer/in binnen 3 Monaten auf 
seine Kosten so herzurichten, dass sie für die Aufnahme oder Ableitung von Schmutzwasser nicht mehr benutzt 
werden können.

(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, hat der Grundstückseigentümer den Anschluss zu schließen.

(1) Die Gemeinde kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, Befreiung erteilen, 
wenn die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.

(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs.

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der/die 
Verursacher/in. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in 
die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden. Ferner hat der/die Verursacher/in die Gemeinde von allen 
Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihr geltend machen.

(2) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem neben dem Verursacher für alle Schäden und Nachteile, die der 
Gemeinde durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges 
Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen.

III. Besondere Bestimmungen für die dezentrale Abwasseranlage

Nähere Regelungen enthält die „Satzung der Gemeinde Amt Neuhaus über die Beseitigung von Fäkalschlamm 
aus Kleinkläranlagen und die Erhebung von Gebühren“.

VI. Schlussvorschriften

§ 13
Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage

Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Gemeinde oder mit Zustimmung der 
Gemeinde betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind unzulässig.

§ 14
Anzeigepflichten

§ 15
Altanlagen

§ 16
Befreiungen

§ 17
Haftung
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(3) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe 
(AbwAG i.d.F. v. 18.01 .2005, BGBl. I S. 114) verursacht, hat der Gemeinde den erhöhten Betrag der 
Abwasserabgabe zu erstatten.

(4) Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuldner/innen. 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von

a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder 
Schneeschmelze,

b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes,
c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung,
d) zeitweiliger Stillegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder 

Ausführung von Anschlussarbeiten,

(6) Wenn bei der Entleerung von abflusslosen Sammelgruben trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder 
Entschlammung infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die 
Entleerung oder Entschlammung erst verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen 
werden muss, hat der/die Grundstückseigentümer/in keinen Anspruch auf Schadenersatz.

(1) Ordnungswidrig i.S.d. § 6 Abs. 2 der Nieders. Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
1. § 3 Abs. sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwasseranlage(n) anschließen lässt;
2. § 3 Abs. 6 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage ableitet;
3. dem nach § 5 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt;
4. § 6 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage oder die Änderung der Entwässe-

rungsgenehmigung nicht beantragt;
5. §§ 7, 8 Schmutzwasser und Stoffe einleitet, die einem Einleitungsverbot unterliegen oder das nicht den Einlei-

tungswerten entsprechen;
6. § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb nimmt oder 

Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt;
7. § 10 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt;
8. § 11 Beauftragten der Gemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungsanlage 

gewährt;
9. § 13 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt;
10.§ 14 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden.

hat der/die Grundstückseigentümer/in einen Anspruch auf Schadenersatz nur, soweit die ein-getretenen Schäden 
von der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind. Andernfalls hat der/die Grundstückseigentümer/in die 
Gemeinde von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihr geltend machen.

§ 18
Ordnungswidrigkeiten

§ 19
 Hinweis auf archivmäßige Verwahrung

Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser Satzung verwiesen wird, sind bei der 
Gemeinde Amt Neuhaus archivmäßig gesichert verwahrt und können dort während der Dienststunden der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

§ 20
 Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 30.06.1993 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 07.12.1993 mit der 1. 
Änderungssatzung vom 10.12.1998, mit der 2. Änderungssatzung vom 17.06.1999, mit der 3. Änderungssatzung vom 
03.07.2003 und der 4. Änderungssatzung vom 12.05.2005. außer Kraft.

Hublitz Bürgermeister
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1. Allgemeine Parameter DIN Normen - DEV-Nummern 

   

 a) Temperatur 35°C  DIN 38404-C4 Dez. 1976 

 
b) pH-Wert wenigstens 6,5 

höchstens 8,5 
DIN 38404-C5, Jan. 1984 

 

c) Absetzbare Stoffe nur soweit 
eine Schlammabscheidung aus 
Gründen der ordnungsgemäßen 
Funktionsweise der öffentlichen 
Abwasseranlage erforderlich ist: 
Zur Kontrolle anderer Parame-
ter können auch niedrigere Wer-
te festgelegt werden, wie z. B. 
0,3 ml/l für toxische Metall-
hydroxide. 

1-10 ml/l, 
nach 0,5 Std. 
Absetzzeit 

DIN 38409-H9 Juli 1980 

2. Schwerflüchtige, lipophile Stof-
fe (u.a. verseifbare Öle, Fette) 

gesamt 
300 mg/l 

DEV H 56 
(Vorschlag für ein DEV, Blau- 
druck, 46. Lieferung 2000) 

 

3. Kohlenwasserstoffe    

 

a) Kohlenwasserstoffindex gesamt 100 mg/l DIN EN ISO 9377-2-H 53 
DIN EN 856 (Teil 1, Mai 2002; 
Teil 2; Oktober 2003) und DIN 
1999-100 (Oktober 2003- Ab-
scheideranlagen für Leichtflüs-
sigkeiten) beachten 

Juli 2001 

 

b) Kohlenwasserstoffindex, soweit 
im Einzelfall eine weitergehende 
Entfernung der Kohlenwasser-
stoffe erforderlich ist: 

20 mg/l DIN EN ISO 9377-2-H 53 Juli 2001 

 
c) absorbierbare organische 

Halogenverbindungen (AOX) 
1 mg/l DIN EN 1485 – H 14 Nov. 1996 

 

d) Leichtflüchtige halogenierte 
Kohlenwasserstoffe (LHKW) als 
Summe aus Trichlorethen, 
Tetrachlorethen, 1,-1-
1-Trichlorethan, Dichlormethan 
und Trichlormethan ,gerechnet 
alsChlor (Cl) 

0,5 mg/l DIN EN ISO 10301-F4 Aug. 1997 

4. Organische halogenfreie Löse-
mittel  

DIN 38407-F9 Mai 1991 

Anhang 1
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5. Anorganische Stoffe 
(gelöst und ungelöst) 

   

 a) Arsen (As) 0,5 mg/l 
DIN 38406-E 29 
DIN EN ISO 11969-D 18 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 

Mai 1999 
Nov. 1996 
April 1998 

 b) Blei (Pb) 0,5 mg/l 

DIN 38406-E 6  
DIN 38406-E 16 
DIN EN ISO 1 1885-E 22  
DIN 38406-E 29 

Juli 1998 
März 1990 
April 1998 
Mai 1999 

 c) Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 

DIN 38406-E 16 
EN ISO 5961 – E 19 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 
DIN 38406-E 29 

März 1990 
Mai 1995 
April 1998 
Mai 1999 

 d) Chrom 6wertig (Cr) 0,2 mg/l 
DIN EN ISO 10304-3 – D 22  
DIN 38405-D 24 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 

Aug. 1997  
Mai 1987 
April 1998 

 e) Chrom (Cr) 1,0 mg/l 
DIN EN 1233 – E 10 
DIN 38406-E 29 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 

Aug. 1996 
Mai 1999 
April 1998 

 f) Kupfer (Cu) 0,3 mg/l 

DIN 38406-E 16 
DIN 38406-E 7 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 
DIN 38406-E 29 

März 1990 
Sept. 1991 
April 1998  
Mai 1999 

 g) Nickel (Ni) 1,0 mg/l 

DIN 38406-E 11 
DIN 38406-E 16 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 
DIN 38406-E 29 

Sept. 1991 
März 1990 
April 1998 
Mai 1999 

 h) Quecksilber (Hg) 0,05 mg/l 
DIN EN 1483-E 12 
DIN EN 12338-E 31 

Aug. 1997 
Okt. 1998 

 i) Selen (Se)    

 j) Zink (Zn) 3,0 mg/l 

DIN 38406-E 8-1 
DIN 38406-E 16 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 
DIN 38406-E 29 

Okt. 1980 
März 1990 
April 1998 
Mai 1999 

 k) Zinn (SN) 5,0 mg/l 

entspr. DIN EN ISO 11969– D 
18 
entspr. DIN EN ISO 5961A.3–E 
19 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 
DIN 38406-E 29 

Nov.1996 
 
Mai 1995 
 
April 1998 
Mai 1999 

 l) Cobalt (Co) 2,0 mg/l 

DIN 38406-E 16 
DIN 38406-E 24 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 
DIN 38406-E 29 

März 1990 
März 1993 
April 1998 
Mai 1999 

 
m) Silber (Ag) 

   

 n) Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
DIN EN ISO 11969 – D 18 
DIN 38405-D 32 
DIN EN ISO 1 1885-E 22 

Nov. 1996 
Mai 2000 
April 1998 

 o) Barium (Ba)    

 
p) Aluminium (Al) und Eisen (Fe) Keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten 

bei der Abwasserableitung und -reinigung 
auftreten 
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q) Mangan (Mn)  

Thallium (Tl)  
Vanadium (V) 

 
Auf die Nennung eines Richtwertes wird verzich-
tet. Dennoch werden Mn, Tl und V aufgeführt, da 
sie in der 17. BImSchV begrenzt sind, welche bei 
der Verbrennung des anfallenden Klärschlammes 
zu berücksichtigen ist 

 

6. Anorganische Stoffe (gelöst)    

 

a) Stickstoff aus Ammonium und 
Ammoniak (NH4-N+NH3-N) 

100 mg/l 
<5000 EW 
200 mg/l 
>5000 EW 

DIN 38406-E5 
DIN EN ISO 11732 –E23 
DIN 38406-E5-2, 
DIN EN ISO 11732 –E23 

Okt.1983 
Sept. 1997 
Okt.1983 
Sept. 1997 

 
b) Cyanid, leicht freisetzbar 1,0 mg/l DIN 38405-D 13 Febr. 1981 

 
c) Fluorid (F) 50 mg/l DIN 38405-D4 

entspr. DIN EN ISO 10304–2–
D20 

Juli 1985 
Nov. 1996 

 

d) Stickstoff aus Nitrit 
(NO2-N) 

10 mg/l DIN EN 26777 – D 10 
DIN EN ISO 10304-2 – D 20 
DIN EN ISO 13395 – D 28 

April 1993 
Nov. 1996 
Dez. 1996 

 
e) Sulfat (SO4

2-
) 600 mg/l DIN EN ISO 10304-2-D 20 

DIN 38405-D 5 
Nov. 1996 
Jan. 1985 

 
f) Phosphor, gesamt (P) 50 mg/l DIN EN 1189 A.6- D 11 

DIN EN ISO 1885 – E 22 
Dez. 1996 
April 1998 

 
g) Sulfid, leicht freisetzbar (S

2-
) 2,0 mg/l DIN 38405-D27 Juli 1992 

7. Organische Stoffe    

 
a) Phenolindex, 

wasserdampfflüchtig 
100 mg/l DIN 38409-H16-2 Juni 1984 

 

b) Farbstoffe Nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der 
Vorfluter nach Einleitung des Ablaufs einer me-
chanischbiologischen Kläranlage visuell nicht mehr 
gefärbt erscheint. 

 

8. Spontane Sauerstoffzehrung    

 

gemäß Deutschen Einheitsverfah-
ren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung "Bestim-
mung der spontanen Sauerstoff-
zehrung (G 24)" (17. Liefe-
rung;1986) 

100 mg/l DIN V 38408-G24 Aug.1987 

 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen sowie die Erstattung von Kosten für die 
zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Amt Neuhaus

Abwasserbeitragssatzung

Auf Grund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), der §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8 und 12 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des § 6 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes 
zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde 
Amt Neuhaus in seiner Sitzung am 16.10.2008 folgende Satzung beschlossen:

Abschnitt I
§ 1

Allgemeines
Die Gemeinde Amt Neuhaus betreibt nach Maßgabe ihrer Abwasserbeseitigungssatzung vom 16.10.2008 in der 
zurzeit geltenden Fassung eine zentrale Abwasseranlage als öffentliche Einrichtung. Die Gemeinde erhebt nach 
Maßgabe dieser Satzung
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a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für ihre zentrale Abwasseranlage einschließlich der Kosten für 
Anschlusskanäle (Abwasserbeiträge),

b) Kostenerstattung für Revisionsschächte.

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Abwassergebühren oder auf andere Weise 
gedeckt wird, für die Herstellung und Anschaffung ihrer zentralen Abwasseranlage Abwasserbeiträge als Abgeltung 
der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile.

(2) Der Abwasserbeitrag deckt auch die Kosten für die Anschlusskanäle (Anschlussleitung vom Hauptsammler bis zur 
Grundstücksgrenze ausschließlich Revisionsschacht auf dem Grundstück).

(3) Werden auf Antrag des Grundstückseigentümers durch die Gemeinde zusätzliche Grundstücksanschlussleitungen 
hergestellt, sind hierfür die tatsächlich entstandenen Kosten vom Antragsteller zu erstatten.

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale Abwasseranlage angeschlossen werden können, 
wenn
a) für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden 

dürfen,
b) sie - ohne dass für sie eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist - nach der Verkehrsauffassung 

Bauland sind
(2) Grundstücke unterliegen auch dann der Beitragspflicht, wenn sie nicht Bauland im Sinne des Abs. 1 sind, aber 

tatsächlich an die zentrale Abwasseranlage angeschlossen wurden.
(3) Grundstück ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne.
(4) Wird eine bisher beitragsfreie Teilfläche eines Grundstückes mit einem Wohn-, Betriebs-oder Wirtschaftsgebäude 

bebaut, wird für diese Teilfläche der Beitrag fällig, sobald der Anschluss an die öffentliche Abwasserleitung erfolgt 
ist, d. h. wenn Abwasser aus dem Gebäude in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet wird.

(5) Wird ein bereits an die Abwasseranlage angeschlossenes Grundstück durch Hinzunahme eines angrenzenden 
Grundstückes, für das ein Beitrag nicht oder nur teilweise erhoben ist, zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, 
so wird für die bisher beitragsfreie Grundstücksfläche eine Nachveranlagung durchgeführt. Die Beitragspflicht 
entsteht jedoch nur dann, wenn Abwasser auf dem Grundstück anfällt und der zentralen Abwasseranlage zugeführt 
wird.

Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist die 
Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht feststellbar, werden je volle 2,20 m - bei gewerblich 
oder industriell genutzten Grundstücken 3,50 m - Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet. Kirchen 
werden als eingeschossige Gebäude behandelt.

(2) Als Grundstücksfläche gilt
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der Bebauungsplan die bauliche oder 

gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im Bereich des 

Bebauungsplanes, auf die sich die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht
c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens je-doch die Fläche, die nach den 
geltenden Bauleitplänen bebaubar ist

d) bei Grundstücken, die über die sich nach a - c ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze oder im Falle c) der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer der übergreifen-den Bebauung oder übergreifenden 
gewerblichen Nutzung entsprechenden Tiefe verläuft

e) bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneten Bebauung 
festgesetzt oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) so genutzt werden (z. 
B. Schwimmbäder, Sportplätze, Campingplätze - nicht aber Friedhöfe), 75 % der Grundstücksfläche

f) bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan Friedhofsnutzung festgesetzt oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles oder im Außenbereich (§ 35 BauGB) so genutzt werden, die Grundfläche 
der an die öffentliche zentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die 
Grundflächenzahl von 0,2

g) bei allen anderen bebauten Grundstücken im Außenbereich die Grundfläche der an die zentrale 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2.

In den Fällen f) und g) wird die so ermittelte Fläche diesen Baulichkeiten der Gestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen 

Abschnitt II
Abwasserbeiträge

§ 2
Grundsatz

§ 3
Gegenstand der Beitragspflicht

§ 4
Beitragsmaßstab

(1) Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. Zur Ermittlung des Beitrags 
werden für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grundstücksfläche angesetzt.
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jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen. Bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch die Zuordnung erfolgt eine gleich-mäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück.

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan anstelle einer Vollgeschoßzahl eine Baumassen-zahl oder nur die 

Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, die Baumassenzahl bzw. die höchstzulässige Gebäudehöhe in 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO geteilt durch 3,5, und in allen anderen 
Baugebieten geteilt durch 2,2. Bruchzahlen werden ab 0,5 auf ganze Zahlen auf–, sonst abgerundet.

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 
Vollgeschoß

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich nach Umrechnung ergebenden Vollgeschosse, wenn aufgrund 
vorhandener Bebauung oder aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach a) 
oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach b) über-schritten werden

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Baumassenzahl bzw. die höchstzulässige Gebäudehöhe bestimmt sind und durch die übrigen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes die vorgenannten Angaben nicht abzuleiten sind
- bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
- bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung über-wiegend 

vorhandenen Vollgeschosse,
- wenn es in der näheren Umgebung an einer Bebauung fehlt, anhand derer die überwiegende Anzahl der 

Vollgeschosse ermittelt werden kann, die Zahl der Vollgeschosse, die sonst nach Bauplanungsrecht auf dem 
jeweiligen Grundstück zulässig wäre,

f) bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-geordneter 
Bebauung festsetzt oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles oder im Außenbereich so 
genutzt werden (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Sportplätze, Campingplätze und Friedhöfe) die Zahl 
von einem Vollgeschoss.

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme.
(2) Die beitragsfähige Maßnahme ist beendet, wenn die zentrale Abwasseranlage vor dem Grundstück einschließlich 

des Anschlusskanals (mit Ausnahme des Revisionsschachtes) betriebsfertig hergestellt ist.
(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss der auf dem Grundstück 

vorhandenen Baulichkeit.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt

§ 5
Beitragssatz

Der Beitragssatz für die Herstellung und Anschaffung der zentralen Abwasseranlage beträgt je qm Beitragsfläche 
6,10 EURO.

§ 6
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte 
beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist der Inhaber dieses Rechts an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

§ 7
Entstehung der Beitragspflicht

§ 8
Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der 
Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen werden nach dem für den Beitrag geltenden 
Maßstab erhoben. § 6 gilt entsprechend. Die Vorausleistung wird mit der endgültigen Beitragsschuld verrechnet, auch 
wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§ 9
Veranlagung und Fälligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.

§ 10
Ablösung

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 
festgesetzten Beitragssatzes zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig 
abgegolten.
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Abschnitt III
Kostenerstattung

§ 11
 Erstattungsanspruch

Abschnitt IV
Schlussbestimmungen

§ 12
 Auskunftspflicht

§ 13
 Anzeigepflicht

§ 14
 Ordnungswidrigkeiten

die die Berechnung der Abgabe beeinflussen, unterlässt.
(2) Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EURO geahndet werden.

§ 14
Inkrafttreten

Neuhaus, den 16.10.2008
Hublitz Bürgermeister

B e k a n n t m a c h u n g 
der Gemeinde Amt Neuhaus

Der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.10.2008 die Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung Nr.1 (Abrundungssatzung) für den Ortsteil Preten beschlossen.
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr.1 mit Begründung für den Ortsteil Preten der Gemeinde Amt Neuhaus 
liegt im Rathaus der Gemeinde Amt Neuhaus, Neuhaus, Am Markt 4, 19273 Amt Neuhaus während der Sprechzeiten

dienstags – freitags von 9.00 – 12.00 Uhr
dienstags zusätzlich von 15.00 – 18.00 Uhr

für jedermann im Fachbereich II – Finanzen und Bauen, Zimmer 10 aus.

Für den räumlichen Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr.1 ist der beigefügte Lageplan in der 
Fassung vom 02.09.2008 maßgebend. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche, deren Leistungen schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen sind, und des 
§ 44 Abs.4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Ich weise darauf hin, dass gemäß § 215 Abs.1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung die Frist für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung bei der Aufstellung einer 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung wie folgt geregelt ist:

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, die Erneuerung, Veränderung, Beseitigung und Unterhaltung der 
Revisionsschächte auf dem Grundstück sind der Gemeinde in der tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Fertigstellung des Revisionsschachtes.
(3) § § 6,9 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend.

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung 
und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.

(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu 
ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu unterstützen.

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen, so hat der 
Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, 
wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt wer-den.

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
1. § 12 Abs. 1 Auskünfte nicht erteilt
2. § 13 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht anzeigt
3. § 13 Abs. 2 die Anzeige über Anlagen auf dem Grundstück,

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.04.1998 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwasserbeitragssatzung vom 
01.01.2006, sowie die §§ 1 Lit. a), §§ 2 bis 10 sowie die §§ 18 bis 21 der Abwasserabgabensatzung vom 01.05.1998 
außer Kraft.

Unbeachtlich werden nach 
Nr.1: Eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften
Nr.3 : Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel in der Abwägung,

- 261 -



Amtsblatt des Landkreises Lüneburg Nr. 12/2008 vom 13.11.2008

wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind. 

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 1 für den Ortsteil Preten tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft.

Neuhaus, den 27. Oktober 2008
Hublitz
Bürgermeister
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Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Nahrendorf

Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 Abs.1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zurzeit geltenden 
Fassung und des § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes  (NKAG) ebenfalls in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Nahrendorf  in seiner Sitzung am 18.09.2008  folgende Änderungssatzung zur 
Hundesteuersatzung vom 25.06.2003 beschlossen:

Artikel I

§ 5 Absatz 1  erhält folgende Fassung:

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren 
Unterhaltungskosten ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;

2. Diensthunden nach ihrem Dienstende;
3. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen 

dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Ausweis  für schwerbehinderte 
Menschen mit den Merkzeichen  „B“, „Bl“, „aG“ oder „H“ besitzen.

4. Hunden, die zur Menschenrettung ausgebildet und einsatzbereit sind. Die Einsatzbereitschaft ist 
jährlich mit der Fälligkeit der Hundesteuer nach § 7 Absatz 2 der Satzung, also zum 01.07. jeden 
Jahres, nachzuweisen.

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft.

Nahrendorf,  den 18.09.2008
Meyer
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung 2008
der

Gemeinde Barendorf

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Barendorf in der Sitzung am 
16. September 2008 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag
des Haushaltsplans einschl. der Nachträge

gegenüber bisher      nunmehr festgesetzt auf
€ € € €

im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 19.200,00 1.094.500,00 1.113.700,00
die Ausgaben 19.200,00 1.094.500,00 1.113.700,00

im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 240.000,00 744.000,00 984.000,00
die Ausgaben 240.000,00 744.000,00 984.000,00

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen 
Höchstbetrag nicht verändert.
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§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Barendorf, am 16. September 2008
Hein
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 15.11.2008 bis 30.11.2008 im Rathaus der Samtgemeinde 
Ostheide, Schulstraße 2, 21397 Barendorf, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Barendorf, 16.09.2008

Hein
Bürgermeister

Bekanntmachung

Ortsplanung Bavendorf:
Bebauungsplan Nr. 8 „Hinter den Bauerngärten 2. Erweiterung“

hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch)

Der Rat der Gemeinde Thomasburg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.09.2008 den Bebauungsplan Nr. 8 „Hinter 
den Bauerngärten 2. Erweiterung“ mit einhergehender Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 4 „Hintern 
Bauerngärten Erweiterung“ als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Begründung hierzu 
beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im anliegenden Übersichtsplan (S. 265) durch eine 
unterbrochene schwarze Linie gekennzeichnet.

Mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg tritt der 
Bebauungsplan Nr. 8 „Hinter den Bauerngärten 2. Erweiterung“ mit einhergehender Teilaufhebung des 
Bebauungsplans Nr. 4 „Hintern Bauerngärten Erweiterung“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 8 „Hinter den Bauerngärten 2. Erweiterung“ und die Begründung hierzu bei 
der Gemeinde Thomasburg, Dannhopweg 5, 21401 Thomasburg oder bei der Samtgemeindeverwaltung Ostheide, 
Schulstr. 2, 21397 Barendorf während der Sprechzeiten einsehen und Auskunft darüber verlangen.

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung 
der Verletzung innerhalb von einem Jahr seit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans gegenüber der Gemeinde 
Thomasburg geltend gemacht worden ist. Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind 
ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Thomasburg geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen.

Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB weise ich auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei Eintritt der in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile durch diesen Bebauungsplan, wird hingewiesen.

Thomasburg, den 01.10.2008
Strohmeier
stellv. Bürgermeister
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